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Wir sind die landesweite Plattform für  
die Energiewende und 
» unterstützen Energiewende-Akteure 

durch fachliche Informationen, Vernetzung 
und Moderation, Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit sowie durch Statusberichte zur 
Energiewende 

» sind mit Büros in Kaiserslautern (Zentrale) und 
in allen Regionen des Landes vertreten 

» arbeiten produkt-/anbieterunabhängig und 
marktneutral 

» werden zu 100 Prozent aus Mitteln des 
Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung (MWKEL) 
finanziert 
 

DIE ENERGIEAGENTUR  
RHEINLAND-PFALZ  
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GLIEDERUNG 

 
» Fördermöglichkeiten Neubau 
 
» Fördermöglichkeiten Sanierung 
 
» Fördermöglichkeiten Neubau und Sanierung 

 
» Beispiel: Energieeffiziente Sanierung 
 
» Heizungslabel 
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FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
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Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
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FÖRDERMÖGLICHKEITEN 

NEUBAU 

Di
e 

Re
ch

te
 si

nd
 v

or
be

ha
lte

n.
 D

ie
  N

ut
zu

ng
 st

eh
t u

nt
er

 d
em

 Z
us

tim
m

un
gs

vo
rb

eh
al

t d
er

 E
ne

rg
ie

ag
en

tu
r R

he
in

la
nd

-P
fa

lz 
Gm

bH
. 

 



FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 

Land ISB Förderung von Wohneigentum durch das Land 
Rheinland-Pfalz 

Bund 

KfW 

Energieeffizient Bauen 

Erneuerbare Energien - Standard 

Erneuerbare Energien - Speicher 

BAFA Erneuerbare Energien 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Alle aufgeführten Programme sind Kreditprogramme mit Ausnahme der BAFA-Innovationsförderung, die mit Zuschüssen arbeitetNicht aufgeführt sind hier Einspeisevergütungen nach dem EEG und dem KWKG!ISB Förderung: ohne Effizienzvorgaben!



FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 

KFW: 
ENERGIEEFFIZIENT BAUEN 
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Quelle: www.kfw.de 

KFW - ENERGIEEFFIZIENT BAUEN 
» Fördergegenstand 
 Errichtung, Herstellung oder Ersterwerb 

KfW-Effizienzhaus 70, 55, 40 oder 
 Passivhaus, 
 Eigentumswohnungen in solchen Gebäuden 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Darlehen: max. 50.000 € je WE +    

    Tilgungszuschuss  
     5,0 % bzw. 10,0 %  
     (2.500 € bzw. 5.000 €) 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Finanzierung:100% der Bauwerkskosten



Quelle: www.kfw.de 

KFW - ENERGIEEFFIZIENT BAUEN 
» Fördergegenstand 
 Errichtung, Herstellung oder Ersterwerb 

KfW-Effizienzhaus 55, 40 oder 40 Plus, 
 und Passivhaus, 
 Eigentumswohnungen in  solchen Gebäuden 
 zusätzliche Förderung der Baubegleitung 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Darlehen: max. 100.000 € je WE +    

    Tilgungszuschuss  
     5,0 % bzw. 10,0 %  
     (2.500 € bzw. 5.000 €) 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
ab 0,75 % effektiver Jahreszins; 10 Jahre festgeschriebenLaufzeit: 10 Jahre bei 1-2 tilgungsfreie Jahre20 Jahre bei 1-3 tilgungsfreie Jahre30 Jahre bei 1-5 tilgungsfreie Jahre



Quelle: www.kfw.de 

KFW - ENERGIEEFFIZIENT BAUEN 
BEDINGUNGEN 
» KfW-Effizienzhaus 

 
 
 

» Plus Paket bestehend aus: 
 stromerzeugende Anlage (PV-Anlage, 

Windkraft- oder KWK-Anlage) 
 stationärer Batteriespeicher 
 Lüftungsanlage mit WRG 
 Visualisierung von Stromerzeugung und  
   -verbrauch über ein Benutzerinterface 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ht: Energetische Qualität der Gebäudehülle (U-Wert der Gebäudehülle)



BAFA: 
MARKTANREIZPROGRAMM 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Quelle: BAfA 

BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Fördergegenstand 
 Solarthermische Anlagen 20 – 100 m2 

Kollektorfläche zur Heizungsunterstützung 
und Warmwasseraufbereitung, 
Kälteerzeugung 
» Wohngebäude mit mind. 3 WE 
» Nichtwohngebäude mit mind. 500 m2  

Nutzfläche 
» Ein- oder Zweifamilienhäuser:  

solarer Deckungsgrad mind. 50% und  
HT ≤ 70% des Referenzgebäudes 

» Beachtung des Pufferspeichervolumens 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Besonders effiziente oder innovative Maßnahmen und Anlagen



Quelle: BAfA 
 

BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Fördergegenstand 
 Biomasseanlagen 5-100 kW 

» Brennwertnutzung oder 
» Einrichtung zur Staubabscheidung 

 
 effiziente Wärmepumpen bis 100 kW 

» elektr. angetrieben: JAZ ≥ 4,5 
» gasbetrieben: JAZ ≥ 1,5 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Besonders effiziente oder innovative Maßnahmen und Anlagen



Quelle: BAfA 
 

BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Förderart / Förderhöhe 
 System aus Innovationsförderung + 

Bonuszuschüssen  
 

» Antragsstellung 
 Solaranlagen und Wärmepumpen vor 

Maßnahmenbeginn 
 Biomasseanlagen bis zu 9 Monate nach 

Inbetriebnahme 
 www.bafa.de 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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Quelle: VZ Rheinland-Pfalz 

BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN NEUBAU 
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ALTBAU 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
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FÖRDERMÖGLICHKEITEN ALTBAU 

Land ISB Modernisierung in RLP 

Bund 

KfW 

Energieeffizient sanieren 

Energieeffizient sanieren - Baubegleitung 

Energieeffizient sanieren - Ergänzungskredit 

Erneuerbare Energien - Standard 

Erneuerbare Energien - Speicher 

BAFA 
Energiesparberatung vor Ort 

Erneuerbare Energien 
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KFW: 
ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN –  
INVESTITIONSZUSCHUSS / KREDIT 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 
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Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Fördergegenstand 
 Einzelmaßnahmen oder Kombinationen 

von Einzelmaßnahmen 
» Wärmedämmung von Wänden, 

Dachflächen, Geschossdecken 
» Erneuerung der Fenster und Außentüren 
» Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage 
» Erneuerung der Heizungsanlage 

Optimierung der bestehenden 
Heizungsanlagen 

 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Technische Mindestanforderungen für 

Einzelmaßnahmen 
 Einhaltung vorgegebener U-Werte bei 

Dämmmaßnahmen und bei Erneuerung 
von Fenster und Haustüren 

 Hydraulischer Abgleich erforderlich  
» bei Dämmmaßnahmen an Gebäuden mit 

Bauantrag nach 31.10.1977 
» mehr als 50% der Gebäudehülle gedämmt 

 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
 Austausch der Heizung  

» Gas- oder Öl-Brennwertkessel 
» Brennwerttechnik nutzende 

Wärmepumpen 
» Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen auf Basis 

fossiler Energieträger 
» Erstanschluss an Nah-/Fernwärme 
» Einbau von Wärmeübergangsstationen 
 

 Pflicht: Hydraulischer Abgleich  
 

 
 

 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
 Optimierung von Heizungsanlagen  

älter als 2 Jahre 
 

 Ergänzende Maßnahmen 
» Einbau/Austausch von Heizkörpern 
» Einbau von Flächenheizungen 
» Hocheffizienzpumpen Klasse A 
» voreinstellbare Thermostatventile 
» Dämmung von Rohrleitungen 
» etc. 

 
 Pflicht: Hydraulischer Abgleich  

 
 

 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
 Ergänzende Anlagen 

» Biomasseanlagen 
» Holzvergaser-Zentralheizungen mit 

Wirkungsgrad >90% 
» solarthermische Anlagen jährlichem 

Kollektorertrag von mind. 525 kWh/m2 

» Wärmepumpen mit entsprechender JAZ 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
 Lüftungsanlagen 

» bedarfsgeregelte zentrale Abluftsysteme 
» zentrale und dezentrale Anlagen 
» Kompaktgeräte 

 
 Pflicht: Nachweis der Luftdichtheit 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: 10 % der Investitionskosten,  

    max. 5.000 € je WE 
 

 Darlehen: max. 50.000 € je WE +   
    Tilgungszuschuss  

     7,5 % (max. 3.750 €) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
KfW-Zuschuss-Variante = Programmnummer 430KfW-Kredit-Variante = Programmnummer 151 (Effizienzhaus), 152 (Einzelmaßnahmen)Das Programm Energieeffizient Sanieren dient der zinsgünstigen langfristigen Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei bestehenden Wohngebäuden. Anträge können Träger von Investitionsmaßnahmen an selbstgenutzten und vermieteten Wohngebäuden sowie Erwerber von neu sanierten Wohngebäuden stellenWas wird gefördert?Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung)alle Maßnahmen, die zur Erreichung eines KfW-Effizienzhauses beitragenEinzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen (Dämmung, Fensteraustausch, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlage, Erneuerung Heizung inkl. Umwälzpumpe KL A und ggf. eine hocheffiziente Zirkulationspumpe sowie Durchführung des hydraulischen Abgleich.)Förderfähige Gebäude?Für das zu sanierende Gebäude wurde vor dem 01.02.2002 (neu: vorher 1995) der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet.Gefördert werden Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen; Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 50.000 €/WohneinheitZuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern) Einzelmaßnahmen/Kombinationen max. 5.000 € pro WohneinheitNachweis der Einhaltung der techn. Mindestanforderungen ist bei Antragstellung + nach Sanierung durch einen Sachverständigen zu bestätigen!



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Fördergegenstand 
 Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 55, 70, 

85, 100, 115 oder KfW-Denkmal 
 

» Bedingungen 
 QP und HT‘: Unter- bzw. Überschreitung des 

entsprechenden Referenzgebäudes  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gefördert werden die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus (KfW-Effizienzhaus 55, 70, 85, 100, 115 nach EnEV 20014) Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 100.000 €/Wohneinheit + Tilgungszuschuss (Gutschrift auf dem Darlehenskonto): KfW-55 : 27,5%, max. 27.500 €KfW-70 : 22,5%, max. 22.500 €KfW-85 : 17,5 %, max. 17.500 €KfW-100: 15 %, max. 15.000 €KfW-115: 12,5 %, max. 12.500 €KfW-Denkmal: 12,5 %Zuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern)Zuschuss: 		KfW-55: 30 % der Investitionskosten, max. 30.000 € je WE	KfW-70: 25 % der Investitionskosten, max. 25.000 € je WE	KfW-85: 20 % der Investitionskosten, max. 20.000 € je WE	KfW-100: 17,5 % der Investitionskosten, max. 17.500 € je WE	KfW-115: 15 % der Investitionskosten, max. 15.000 € je WE	KfW-Denkmal: 15 % der Investitionskosten, max. 15.000 € je WETilgungszuschuss wird nach Fertigstellung der Sanierung von Kreditsumme abgezogen



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: zw. 15 % (max. 15.000 €/WE)  

    und 30 % (max. 30.000 €/WE)  
    der Investitionskosten 
 

 Darlehen: max. 100.000 € je WE +    
    Tilgungszuschuss  

     zw. 12,5 % und 27,5 %  
     (zw. 12.500 € und 27.500 €) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gefördert werden die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus (KfW-Effizienzhaus 55, 70, 85, 100, 115 nach EnEV 2009) Kredit: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten einschließlich Nebenkosten, max. 100.000 €/Wohneinheit + Tilgungszuschuss (Gutschrift auf dem Darlehenskonto): KfW-55 : 27,5%, max. 27.500 €KfW-70 : 22,5%, max. 22.500 €KfW-85 : 17,5 %, max. 17.500 €KfW-100: 15 %, max. 15.000 €KfW-115: 12,5 %, max. 12.500 €KfW-Denkmal: 12,5 %Zuschuss: (nur für private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern)Zuschuss: 		KfW-55: 30 % der Investitionskosten, max. 30.000 € je WE	KfW-70: 25 % der Investitionskosten, max. 25.000 € je WE	KfW-85: 20 % der Investitionskosten, max. 20.000 € je WE	KfW-100: 17,5 % der Investitionskosten, max. 17.500 € je WE	KfW-115: 15 % der Investitionskosten, max. 15.000 € je WE	KfW-Denkmal: 15 % der Investitionskosten, max. 15.000 € je WETilgungszuschuss wird nach Fertigstellung der Sanierung von Kreditsumme abgezogen



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn 
 Zuschuss: KfW-Bank 
 Darlehen: KfW-Bank über Hausbank 

 
» Zu beachten: 
 keine Kombination von Zuschuss und 

Kredit 
 keine Kumulierbarkeit mit 

Marktanreizprogramm bei Ergänzung 
durch Erneuerbare Energien 

 keine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen 
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Vorführender
Präsentationsnotizen




Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Antragsberechtigte 

 Eigentümer von selbst genutzten oder 
vermieteten Ein- und 
Zweifamilienhäusern  

 Erwerber von neu sanierten Ein- und 
Zweifamilienhäusern sowie EW 

 Eigentümer von selbst genutzten oder 
vermieteten EW in 
Wohnungseigentümergemeinschaften 

 Wohnungseigentümergemeinschaften 
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Vorführender
Präsentationsnotizen




Quelle: www.kfw.de 

KFW - ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
» Sachverständiger muss 
 bei Antragstellung und nach  

Abschluss das energetische Niveau 
bestätigen. 

 für das Bauvorhaben wirtschaftlich 
unabhängig sein. 

 Planung und Baubegleitung nachweisen.  
 in der Expertenliste für Förderprogramme 

des Bundes unter www.energie-effizienz-
experten.de  
gelistet sein.  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
SachverständigerMuss bei Antragstellung und nach Abschluss das energetische Niveau bestätigen.Muss für das Bauvorhaben wirtschaftlich unabhängig sein.Muss in der Expertenliste für Förderprogramme des Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de gelistet sein. 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
BAUBEGLEITUNG 
» Fördergegenstand / Förderhöhe 
 Baubegleitung durch einen 

Sachverständigen:  
  50 % der Kosten, max. 4.000 € 

 
» Antragsstellung 
 nach Durchführung der Maßnahmen, 

spätestens 3 Monate nach Abschluss der 
Baubegleitung 

 KfW-Bank 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Programmnummer 431Sonderförderung: Qualifizierte Baubegleitung während der Sanierungsphase durch einen Sachverständigen (Zuschuss: 50% der förderfähigen Kosten, max. 4.000 €/Antragsteller und Vorhaben). Wie erfolgt die Antragstellung?Die Antragstellung erfolgt nach Durchführung der Maßnahmen. Der Antrag muss bis spätestens 3 Monate nach Abschluss der Baubegleitung bei der KfW gestellt werden. Maßgeblich ist hier das Datum der Rechnungsstellung.Sanierung muss über das Förderprogramm Energieeffizient Sanieren gefördert werden.Baubegleitung zwingend bei EFH 55 + Denkmal



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
ERGÄNZUNGSKREDIT 
» Fördergegenstand 
 thermische Solarkollektoranlagen bis  

40 m2 Bruttokollektorfläche 

 Biomasseanlagen mit einer 
Nennwärmeleistung von 5 - 100 kW 

 Wärmepumpen mit einer 
Nennwärmeleistung bis 100 kW 

 kombinierte Heizungsanlagen auf Basis 
erneuerbarer Energien und fossilen 
Energieträgern 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Stand: 29.10.2015: eff. Jahreszins: 1,46%Programm ab 01.03.2013AntragsberechtigteAlle Träger von Investitionsmaßnahmen an selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden sowie EigentumswohnungenErsterwerber von neu sanierten Wohngebäuden oder EigentumswohnungenTräger von Investitionsmaßnahmen sind z. B. Privatpersonen, Wohnungsunternehmen,Wohnungsgenossenschaften, Bauträger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichenRechts sowie Contracting-Geber (Investor).Gefördert wird die energetische Sanierung von Wohngebäuden durch Errichtung undErweiterung von kleinen Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien nach denFörderbedingungen der BAFA für Investitionszuschüsse aus dem Marktanreizprogramm.Voraussetzung für eine Förderung ist, dass für das Wohngebäude eine Heizungsanlagevor dem 01.01.2009 installiert wurde. Zum geförderten Gebäudebestandzählen Gebäude, für die vor dem 01.01.2009 ein Bauantrag gestellt bzw. eineBauanzeige erstattet wurde.Nicht gefördert werden- der Austausch von Heizungsanlagen, die nach dem 01.01.2009 installiert wurden,- die Umschuldung bestehender Kredite,- die Nachfinanzierung bereits begonnener/abgeschlossener Vorhaben,- Ferien- und Wochenendhäuser,- gewerblich genutzte Flächen.



Quelle: www.kfw.de 

KFW-ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN 
ERGÄNZUNGSKREDIT 
» Förderart/Förderhöhe 
 100 % der förderfähigen Kosten 
 Darlehen: max. 50.000 € je WE 

 
» Antragsstellung 
 vor Maßnahmenbeginn 
 Darlehen: KfW-Bank über Hausbank 

 
» Kumulierbar mit den Zuschüssen des BAFA  

aus dem Marktanreizprogramm!  
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zinssatz effektiv: 1,51% (Stand: 28.08.2015)



BAFA: 
MARKTANREIZPROGRAMM 
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BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Fördergegenstand 
 Solarthermische Anlagen  zur 

Warmwasseraufbereitung und 
Heizungsunterstützung, Kälteerzeugung 

 Biomasseanlagen 5 – 100 kW 
 Effiziente Wärmepumpen bis 100 kW 

 
» Förderart / Förderhöhe 
 System aus Basis- + Bonuszuschüssen sowie 

Innovationsförderung 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 

Di
e 

Re
ch

te
 si

nd
 v

or
be

ha
lte

n.
 D

ie
  N

ut
zu

ng
 st

eh
t u

nt
er

 d
em

 Z
us

tim
m

un
gs

vo
rb

eh
al

t d
er

 E
ne

rg
ie

ag
en

tu
r R

he
in

la
nd

-P
fa

lz 
Gm

bH
. 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gebäudebestand: Ein Gebäude, in dem zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bereits seit mehr als 2 Jahren ein anderes Heizungs- bzw. Kühlsystem installiert ist, das ersetzt oder unterstützt werden soll.Gebäudebestand:Anlagen zur Bereitstellung des Wärmebedarfs für Heizung o. WW-Bereitung o. des Kältebedarfs der Kühlung werden nur in Gebäuden gefördert, die bereits über ein Heizungssystem verfügenFördergegenstand:Solarkollektoranlagen (<= 40m² Bruttokollektorfläche) (zur Raumheizung o. kombiniert Raumheizung u. WW-Bereitung, Prozesswärme, solare Kälteerzeugung u. die die Wärme überwiegend einem Wärmenetz zuführen)Automatisch beschickte Anlagen zur Verbrennung von fester Biomasse für die thermische Nutzung (<= 100 kW Nennwärmeleistung)Besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel (<= 100 kW Nennwärmeleistung)Effiziente Wärmepumpen (zur Raumheizung von NW o. kombinierte Raumheizung u. WW-Bereitung von Geb., Prozesswärme u. Wärme für Wärmenetze) (<= 100 kW Nennwärmeleistung)Innovative Technologien:Große Solarkollektoranlagen (20-100 m² Bruttokollektorfläche) (auf Wohngebäude mit min. 3WE o. u.a. zur solaren Kälteerzeugung; (bei Prozesswärme: <=1.000 m²)Sekundärmaßnahmen zur Emissionsminderung (z.B. Staubabscheider, Abgaswäscher) u. Effizienzsteigerung (z.B. durch Brennwertnutzung) bei Anlagen zur Verfeuerung von fester Biomasse (<= 100 kW Nennwärmeleistung)(Siehe auch: Tab. in Zusammenfassung VZ)AntragsberechtigtePrivatpersonen, Freiberufler und gemeinnützige OrganisationenAntragstellungAnträge auf Basisförderung evtl. mit Bonusförderung sind innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahmeder Anlage zu stellen. Freiberufler müssen den Antrag hingegen vor Vorhabensbeginn stellen.Die Antragstellung zur Innovationsförderung hat vor Beginn der Maßnahme zu erfolgen. Die Innovationsförderungzu Biomasseanlagen ist nachträglich zu beantragen.Mit Installateur Liste der förderfähigen Anlagen (auf BAFA-Homepage) berücksichtigen, da nur die dort gelisteten Anlagen gefördert werden!Im Vorfeld ist diese Anlage über KfW-Ergänzungskredit finanzierbar (gleiche Förderbedingungen)!Solarkollektoranlagen (thermisch) bis 40 m2 Bruttokollektorfläche 1.500 Euro bis 3.600 Euro zwischen 20 bis 100 m2 Bruttokollektorfläche in Mehrfamilienhäusern und großen Nichtwohngebäuden (auch im Neubau) 3.600 Euro bis 18.000 Euro bis 1.000 m2 zur Erzeugung von Prozesswärme bis zu 50 % der Nettoinvestitionskosten II. Biomasseanlagen Pelletöfen mit Wassertasche 1.400 Euro bis 3.600 Euro Pelletkessel 2.400 Euro bis 3.600 Euro Pelletkessel mit Pufferspeicher (mind. 30 l / kW) 2.900 Euro bis 3.600 Euro Hackschnitzelkessel mit Pufferspeicher 1.400 Euro Scheitholzvergaserkessel mit Pufferspeicher 1.400 Euro III. Wärmepumpen Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen 2.800 Euro bis 11.800 Euro Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen mit Pufferspeicher 3.300 Euro bis 12.300 Euro Luft/Wasser-Wärmepumpen 1.300 Euro bzw. 1.600 Euro Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Pufferspeicher 1.800 Euro bzw. 2.100 Euro



BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Antragsstellung 
 Basis- und Bonusförderungen bis zu 9 

Monate nach Inbetriebnahme 
 Freiberufler und Unternehmer vor 

Inbetriebnahme 
 Innovationsförderung vor 

Maßnahmenbeginn 
 Innovationsförderung von Biomasseanlagen 

nach Inbetriebnahme 
 www.bafa.de 

 
» Empfehlung: Liste der förderfähigen 

Anlagen beachten! 
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http://www.bafa.de/


BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Antragsberechtigte 
 Privatpersonen 
 freiberuflich Tätige 
 Kommunen, kommunale 

Gebietskörperschaften und kommunale 
Zweckverbände 

 kleine und mittlere Unternehmen 
 Unternehmen, an denen mehrheitlich 

Kommunen beteiligt sind 
 gemeinnützige Organisationen 
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BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Solarthermie 
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BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Biomasse 
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BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
» Wärmepumpen 
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ISB: 
MODERNISIERUNG 
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Quelle: www.isb.rlp.de 

ISB - MODERNISIERUNG 
» Fördergegenstand 
 Modernisierungsmaßnahmen 
 alternative und regenerative Energien zum 

Heizen und zur Brauchwassererwärmung 
 energiesparende Maßnahmen 

» Einhaltung der EnEV 
 Beratungs- und Planungskosten 
 Förderung von Haushalten, deren Einkommen 

die Einkommensgrenze des § 13 LWoFG um 
nicht mehr als 60 % überschreitet 

 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 

Di
e 

Re
ch

te
 si

nd
 v

or
be

ha
lte

n.
 D

ie
  N

ut
zu

ng
 st

eh
t u

nt
er

 d
em

 Z
us

tim
m

un
gs

vo
rb

eh
al

t d
er

 E
ne

rg
ie

ag
en

tu
r R

he
in

la
nd

-P
fa

lz 
Gm

bH
. 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Durch das neue landeseigene Wohnraumförderungsgesetz hat das Land Rheinland-Pfalz zum 01.01.2014 die Einkommensgrenzen im Bereich der Wohnraumförderung deutlich erhöht.- Einkommensgrenze § 13 Landeswohnraumförderungsgesetz plus 60% (höhere Einkommensgrenze als zuvor, laut Aussage der ISB fallen 70-80 % der Bürger von RLP darunter) zu Grunddarlehen ggf. Zusatzdarlehen in Höhe von 5 % für soziale (Einkommen bis 10 % über Einkommensgrenze) und städtebauliche Aspekte Ankauf und Modernisierung in einem Antrag möglich Darlehenshöchstbetrag für den Ankauf und die Modernisierung EUR 100.000 bzw. EUR 120.000 für MainzZinsen (Stand 12/2014): 10, 15 oder 20 Jahre Zinssicherheit 	1,70 % p. a.     Zinsfestschreibung    10 Jahre	2,10 % p. a.     Zinsfestschreibung    15 Jahre	2,40 % p. a.     Zinsfestschreibung    20 Jahre-> Zinssatz maßgeblich zum Zeitpunkt des Eingangs des Förderantrages bei der ISBDie Darlehen sind mit mindestens 2,25 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen zu tilgen. Bei einer Zinsfestschreibung von 20 Jahren beträgt die Mindesttilgung 2,00 % p. a.



Quelle: www.isb.rlp.de 

ISB – MODERNISIERUNG 
» Förderart/Förderhöhe 
 Darlehen: max. 60.000 € bis 4 Personen 
 zzgl. 5.000 € für jede weitere Person 

 
» Antragsstellung 
 vor Maßnahmenbeginn 
 über Stadt-/ Kreisverwaltungen 

 
» www.isb.rlp.de 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zinsen (Stand 08/2015): 10, 15 oder 20 Jahre Zinssicherheit 1,85 % p. a.     Zinsfestschreibung    10 Jahre2,05 % p. a.     Zinsfestschreibung    15 Jahre2,15 % p. a.     Zinsfestschreibung    20 JahreZinssatz maßgeblich zum Zeitpunkt des Eingangs des Förderantrages bei der ISBDie Darlehen sind mit mindestens 2,5 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen zu tilgen. 



BAFA: 
VOR-ORT-BERATUNG FÜR WOHNGEBÄUDE 
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Quelle.:  www.bmwi.de 

BAFA-ENERGIESPARBERATUNG VOR ORT 
» Fördergegenstand 
 Energieeinsparberatung für Wohngebäude 

mit Bauantrag bis zum 31.01.2002 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss:  
 max. 60 % der Beratungskosten 
 Ein- und Zweifamilienhäuser: max. 800 € 
 Mehrfamilienhäuser: max. 1.100 € 
 zusätzliche Erläuterung des 

Energieberatungsberichts in 
Wohnungseigentümerversammlung oder 
Beiratssitzung: max. 500 € 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat eine neue Richtlinie zur Energiesparberatung vor Ort erlassen, die zum 1. März 2015 in Kraft treten wird. Die wichtigste Botschaft: Die Vor-Ort-Beratung lohnt sich wieder! Die wichtigsten Änderungen im Überblick:Auswahl aus zwei Beratungsvarianten: Sanierung zu einem KfW-Effizienzhaus oder Sanierungsfahrplan mit aufeinander abgestimmten Einzelmaßnahmen für umfassende SanierungAusweitung auf Gebäude vor Inkrafttreten der ersten EnEV am 1. Februar 2002 (bisher bis 31.12.94)Die Vor-Ort-Beratung ist nach frühestens vier Jahren (bisher acht Jahren) für dasselbe Gebäude wieder förderbar.Die Beratung darf mit anderen öffentlichen Fördermitteln kombiniert werden, das Kumulierungsverbot bleibt aber für andere Beratungsprogramme des Bundes bestehen.Die Fördermittel dürfen 90 % der Kosten nicht übersteigen.Der Beratungsbericht kann auch telefonisch erläutert werden, sofern der Eigentümer auf die Erläuterung vor Ort verzichtet.Die Erläuterung des Energieberatungsberichts in Wohnungseigentümerversammlung /Beiratssitzung ist mit 500 Euro zusätzlich förderfähig.Erhöhung der Förderbeträge: 60 % (bisher 50 %) der förderfähigen Beratungskosten werden bezuschusst. Höchstbetrag für EFH/ZFH 800 Euro (bisher 400 Euro), bei mind. 3 Wohneinheiten 1100 Euro (bisher 500 Euro).Verzicht auf Einbeziehung von öffentlicher Förderung in Wirtschaftlichkeitsbetrachtung; aber Hinweispflicht auf konkret in Betracht kommende Bundesförderprogramme. Erklärungspflicht zum Unterschied Vollkosten / energiebedingte MehrkostenBei Sanierungsfahrplan: Wirtschaftlichkeit nur der ersten Sanierungsmaßnahme ist (anhand der energiebedingten Mehrkosten) darzustellen.Bei Sanierungsfahrplan: Darstellung des Einsparpotentials (Endenergie, -kosten, CO2-Emissionen) auf Basis der jeweils vorangehenden Maßnahmen.Hinweispflicht auf BaubegleitungMusterbericht entfälltThermografie und Stromsparberatung werden nicht mehr bezuschusst.



Quelle.:  www.bmwi.de 

BAFA-ENERGIESPARBERATUNG VOR ORT 
» Wahlmöglichkeit aus 2 Beratungsvarianten: 
 Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 
 Sanierungsfahrplan mit aufeinander 

abgestimmten Einzelmaßnahmen für 
umfassende Sanierung 
 

» Antragsstellung 
 vor Beratungsbeginn 
 durch  antragsberechtigten Energieberater 
 beim Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA)  
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IWO 
AKTIONSPRÄMIE 
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FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
SANIERUNG 

INSTITUT FÜR WÄRME UND ÖLTECHNIK (IWO) 
 

» Fördergegenstand 
 Austausch einer alten Ölheizung und  
  Erneuerung  auf Brennwerttechnik 
 Hersteller der Heizung/Mineralölhändler muss Teilnehmer  
  der Aktion sein 
 

» Förderart/Förderhöhe 
 Gutschrift: 300 € 

 
» Einzulösen 
 IWO 
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Quelle: www.kfw.de 

KFW- ERNEUERBARE ENERGIEN-
STANDARD 
» Fördergegenstand 
 Errichtung, Erweiterung oder Ersterwerb von 

Photovoltaik-Anlagen und kombinierter 
Strom-Wärme-Erzeugung 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Darlehen: max. 50 Mio. € je Vorhaben 
 

» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn 
 Darlehen: KfW-Bank über Hausbank 

» www.kfw.de 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
NEUBAU+SANIERUNG 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Stand: 29.10.2015: eff. Jahreszins: 1,21%



Quelle: www.kfw.de 

KFW - ERNEUERBARE ENERGIEN 
SPEICHER 
» Fördergegenstand 
 kombinierte Anlagen aus Photovoltaik und 

Batteriespeicher 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Kredit: 100 % der Investitionskosten für 

Batteriespeicher und PV-Anlage + 
Tilgungszuschuss (30 % der förderfähigen 
Kosten)   

» Antragstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn über Hausbank 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Kredit ab 1,21 % effektiver Jahreszins (Einordnung in von der KfW vorgegebene Bonitäts- und Besicherungsklassen). Es wird ein Tilgungszuschuss in Höhe von 30% der förderfähigen Kosten gewährt. Die förderfähigen Kosten berechnen sich als Produkt der spezifischen förderfähigen Kosten und der förderfähigen Leistung der PV-Anlage. Die Tilgungszuschüsse werden für die Investition in das Batteriespeichersystem und nicht für die Investition in die PV-Anlage gewährt. Der Kredit kann für die Gesamtinvestition beantragt werden.Laufzeit und Zinsbindung bis zu 20 Jahre möglich Folgende Maßnahmen werden gefördert:a) Die Neuerrichtung einer PV-Anlage in Verbindung mit einem stationären Batteriespeichersystem.b) ein stationäres Batteriespeichersystem, das nachträglich zu einer nach dem 31.12.2012 in Betrieb genommenen PV-Anlage installiert wird. Der Fall einer „Nachrüstung“ liegt vor, wenn zwischen der Inbetriebnahme der PV-Anlage und der Inbetriebnahme des Batteriespeichersystems ein Zeitraum von mind. 6 Monaten liegt.Die Anforderungen an Batteriespeicher und PV-Anlage:Die Leistung der installierten PV-Anlage, die mit dem Batteriespeichersystem verbunden wird, darf 30 kWp nicht überschreiten.Für eine PV-Anlage kann jeweils nur ein Batteriespeichersystem gefördert werden.Ihr Batteriespeichersystem befindet sich in Deutschland und wird von Ihnen mindestens 5 Jahre betrieben.Die maximale Leistungsabgabe der PV-Anlage am Netzanschlusspunkt beträgt 60 % der installierten Leistung der PV-Anlage. Die Verpflichtung zur Leistungsbegrenzung besteht dauerhaft für die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage, mind. aber 20 Jahre, und erstreckt sich damit auch auf einen eventuellen Weiterbetrieb der PV-Anlage nach Außerbetriebnahme des Speichersystems. Dem Netzbetreiber ist die Möglichkeit der Überprüfung der Leistungsbegrenzung auf eigene Kosten gegebenAntragsteller:- Privatpersonen- Freiberufler- Landwirte- gemeinnützige Antragsteller- UnternehmenDie Kombination einer Finanzierung der aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien „Speicher“ geförderten Anlagen mit anderen KfW- oder ERP-Programmen ist nicht möglich. Die Kombination eines Kredites aus diesem Programm mit anderen nicht im vorhergehenden Absatz genannten Zuschüssen ist möglich, soweit das Zweifache des Tilgungszuschusses aus diesem Förderprogramm für jedes geförderte Batteriespeichersystem und die beihilferechtlichen Förderhöchstgrenzen insgesamt nicht überschritten werden. 



Quelle: www.kfw.de 

KFW - ERNEUERBARE ENERGIEN 
SPEICHER 
» Bedingungen 
 Nennleistung der PV-Anlage: max. 30 kWp 
 Förderung ist auf ein Batteriesystem für jede 

PV-Anlage beschränkt.  
 Leistungsabgabe der PV-Anlage ins 

Stromnetz ist für mind. 20 Jahre auf 60 % 
der installierten Leistung zu begrenzen. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Anforderungen an Batteriespeicher und PV-Anlage:Die Leistung der installierten PV-Anlage, die mit dem Batteriespeichersystem verbunden wird, darf 30 kWp nicht überschreiten.Für eine PV-Anlage kann jeweils nur ein Batteriespeichersystem gefördert werden.Ihr Batteriespeichersystem befindet sich in Deutschland und wird von Ihnen mindestens 5 Jahre betrieben.Die maximale Leistungsabgabe der PV-Anlage am Netzanschlusspunkt beträgt 60 % der installierten Leistung der PV-Anlage. Die Verpflichtung zur Leistungsbegrenzung besteht dauerhaft für die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage, mind. aber 20 Jahre, und erstreckt sich damit auch auf einen eventuellen Weiterbetrieb der PV-Anlage nach Außerbetriebnahme des Speichersystems. Dem Netzbetreiber ist die Möglichkeit der Überprüfung der Leistungsbegrenzung auf eigene Kosten gegeben



Quelle: Bundesnetzagentur 

EINSPEISEVERGÜTUNG NACH EEG 
 

 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 
NEUBAU+SANIERUNG 

Inbetriebnahme ab 
bis 10 kWp bis 40 kWp  bis 500 kWp 

01.10.2015 12,31 Cent/kWh 11,97 Cent/kWh 10,71 Cent/kWh 

Einspeisevergütungssätze nach EEG 2014 (§31) 

Installierte Anlagenleistung 
Dachanlagen 
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Quelle: VdZ Heizungslabel 
 

VERBRAUCHSKENNZEICHNUNGS
PFLICHT FÜR NEUINSTALLATION 
» (Kombi)-Heizgeräte bis 70 kW 
» Warmwasserbereiter bis 70 kW 
» Warmwasserspeicher bis 500 l 

Speichervolumen 
» Verbundanlagen bis 70 kW  
 und 2000 l 
 Produktkombinationen von 

Raumheizgeräten mit 
Temperaturreglern und/oder 
Solareinrichtungen  

» seit 26.09.2015 Pflicht 
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Quelle: Europäische Kommission 

» NOx-Werte  
» (ab 26.09.2017) 
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Quelle: VZ RLP 
 

VERBRAUCHSKENNZEICHNUNGS
PFLICHT FÜR NEUINSTALLATION 
» ab April 2017: 
 Heizgeräte unter Nutzung von 

Biomasse 
 Heizgeräte unter Nutzung von 

festen Brennstoffen wie Pellets etc. 
 

» weitere Infos: 
 www.heizungslabel.de 
 www.vdzev.de 
 www.vz-rlp.de 
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Quelle: VdZ Heizungslabel 

VERBRAUCHSKENNZEICHNUNGSP
FLICHT FÜR ANLAGENBESTAND 
» ab 2016 
 freiwillige Kennzeichnung durch 

Heizungsinstallateure, 
Schornsteinfeger und bestimmte 
Energieberater 

» ab 2017:  
 Pflicht der Nachetikettierung  durch 

Schornsteinfeger 
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Quelle: VZ RLP 

VERPFLICHTUNGEN DES SHK-
HANDWERKS 
» Ausstellung, Angebot, 

Ausschreibung und Verkauf  
 Produktdatenblatt 
 Angabe der Effizienzklasse 
 Label 

» Einzelgeräte:  
 Produktdatenblatt  
 Energielabel 

» Verbundanlagen:  
 Verbundlabel/Paketlabel 
 zusätzliches Datenblatt 
 eigene Berechnung durch SHK 
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Quelle: VZ RLP 

VERBRAUCHSKENNZEICHNUNGS
PFLICHT WARUM: 
» Verbraucher soll informiert und 

motiviert werden, möglichst 
effiziente Geräte zu kaufen 

» bessere Vergleichbarkeit 
» Anreiz für Hersteller zur 

Entwicklung besonders effizienter 
Geräte 

» Verkaufsargument für SHK 
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WEITERE INFORMATIONEN 
 

www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass 
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Ansprechpartner:  
Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH 
Christina Lang 
Trippstadter Straße 122  
67663 Kaiserslautern 
Telefon: 0631-205 75 7142 
E-Mail: christina.lang@energieagentur.rlp.de  
 
 
 
 

SO ERREICHEN SIE UNS 

 
Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH 
Trippstadter Straße 122, 67663 Kaiserslautern 
Zentrale Telefonhotline: 0631 – 3160 - 2311 
E-Mail: info@energieagentur.rlp.de  

 
 
 
 

Aktuelle Informationen: 
www.energieagentur.rlp.de 
www.energieagentur.rlp.de/regionalbueros 
www.energieagentur.rlp.de/newsletter 
www.twitter.com/energie_rlp 
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